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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §39 Z5;

BAO §41 Abs2;

Rechtssatz

Nach der herrschenden Au9assung in der Literatur (siehe etwa Ritz, BAO, § 39 Tz 10; Kohler/Quantschnigg/Wiesner,

Besteuerung der Vereine, 8. Au@age, 67), der sich auch der Verwaltungsgerichtshof anschließt, ist der Vorschrift des §

39 Z 5 BAO auch entsprochen, wenn als Nachfolgerechtsträger eine Körperschaft des ö9entlichen Rechts (wie hier das

Land Tirol) benannt wird. Allerdings bedarf es in der Satzung des Vereins einer Anordnung bzw Au@age, dass der

Nachfolgerechtsträger, also die Körperschaft ö9entlichen Rechts, das Vermögen wiederum für gemeinnützige,

mildtätige oder kirchliche Zwecke verwenden wird.
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